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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1987

Norm

ZPO §521a

Rechtssatz

Ein Beschluß, mit dem der Antrag einer Partei auf Nichtigerklärung eines Teiles des Verfahrens abgewiesen wurde, läßt

sich weder unter die Bestimmung des § 521 a Abs 1 Z 3 ZPO subsumieren noch unter die übrigen im § 521 a Abs 1 ZPO

normierten Fälle.
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